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Anlage 2 zur Hausordnung 
 
Information zum Datenschutz und zur Datenverarbeitung an der Schule  

Stand: Sept 2019 

 

1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit  
Die Landeshauptstadt München (hier: städtische Berufsschule für Industrieelektronik) erhebt 
und verarbeitet personenbezogene Daten der Betroffenen (Schülerinnen und Schüler, 
Auszubildende, Erziehungsberechtigte) im Rahmen des Schulbesuchs (u.a. bei Schul-
anmeldung, Schulbesuch, Schülerbibliothek, Jahresbericht, Sonstiges) der Schülerinnen und 
Schüler sowie Auszubildenden.  
 

2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen  
Verantwortlich für die Verarbeitung ist die Landeshauptstadt München,  
Referat für Bildung und Sport 
Städtische Berufsschule für Industrieelektronik 
Bergsonstraße 109  
81245 München  
Telefon: 089 233 344 00  
E-Mail: bs-industrieelektronik@muenchen.de 
 

3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten  
Landeshauptstadt München  
Behördlicher Datenschutzbeauftragter  
Burgstr. 4 
80331 München 
Telefon: 089/233-28261 
E-Mail: datenschutz@muenchen.de  
 

4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung  
Die Daten werden im Rahmen des Schulbesuchs erhoben und verarbeitet. Rechtsgrundlagen 
sind Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit  
Art. 4 Abs. 1 Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG) und Art. 85 Bayerisches Gesetz über 
das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) bzw. bei datenschutzrechtlicher Einwilligung 
Art. 6 Abs.1 Buchstabe a in Verbindung mit Art. 7 DSGVO.  
 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Personenbezogene Daten werden an das Rechenzentrum von IT@M , welcher die technische 
Infrastruktur bereitstellt, weitergegeben. Bei IT@M handelt es sich um einen Eigenbetrieb der 
Landeshauptstadt München; er ist der zentrale IT-Dienstleister der Landeshauptstadt 
München (Auftragsverarbeiter).  
 

6. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
Die Daten werden beim Verantwortlichen (Landeshauptstadt München) nach der Erhebung so 
lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gemäß  
§ 40 Bayerische Schulordnung (BaySchO) für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlich ist.  
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7. Betroffenenrechte  
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:  
 
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über 
die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).  
 
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf 
Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).  
 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung 
einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).  
 
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung 
besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht 
Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO).  
 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, 
ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.  
 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den 
Datenschutz.  
 
 

8. Widerrufsrecht bei Einwilligung  
Wenn Sie in die Verarbeitung durch die Landeshauptstadt München durch eine entsprechende 
Erklärung eingewilligt haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft 
widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.  

 

 
Erklärung: 

Die vorliegende Datenschutzverordnung schließt die datensichere Nutzung und Verwendung der 
Fotos von Schüler*innen aus Schulveranstaltungen mit ein.  

Vor jeglicher Veröffentlichung von Fotos, z.B. auf der Homepage der Schule oder in einem Jahres- 
bericht wird die Einverständniserklärung der Betroffenen durch Unterschrift eingeholt.  

Die Kenntnisnahme wird durch Unterschrift auf dem „Unterschriftsblatt für den Schülerbogen“ 
bestätigt.  
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